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Folgende wesentliche Anregungen und Hinweise wurden von Seiten der Träger öffentlicher 
Belange  mitgeteilt: 
 

Anregung  
 

Abwägungs vorschlag  

B5_Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, Nürnberg  
B5.1) Auswirkungen der geplanten Erneuerung des 
Bahnübergangs in der Forsthausstraße in der weite-
ren Planung berücksichtigen. 

Gem. Verkehrsuntersuchung können mit der Planung 
zur Erneuerung des Bahnüberganges die Verkehrsab-
läufe verbessert und die Verkehrssicherheit am Bahn-
übergang erhöht werden. Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan ergeben sich insofern nicht. Heute be-
reits bestehende Sicherheitsproblematiken am Kno-
tenpunkt Parkstraße/ Forsthausstraße können von der 
Stadt Fürth außerhalb dieses Bebauungsplanes gelöst 
werden. 

C6_Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Nürnberg  
C6.2) Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
Planung einer Tiefgarage in der weiteren Schutzzone 
IIIA, die Gründungssohle mindestens 2 m über den 
höchsten Grundwasserstand auszubilden; Durchfüh-
rung von Baugrunduntersuchungen. 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungspla-
nung. Sie wurden zur weiteren Veranlassung an den 
Vorhabensträger weitergeleitet. 

C6.3) Der Einsatz durchlässiger Flächenbeläge zur 
Versickerung von Niederschlägen ist in der weiteren 
Schutzzone IIIA nicht zulässig. 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Versiegelungsbe-
schränkung für Stellplätze (St) und Zufahrten zu Gara-
gen (Z) wurde ersatzlos gestrichen. Damit wurde auch 
die Kennzeichnung zweier Zufahrten zu Garagen 
durch das Planzeichen „Z“ entbehrlich, da diese ledig-
lich den räumlichen Bereich der Versiegelungsbe-
schränkung vorgeben sollte. Die Änderungen und 
Ergänzungen geben Anlass zur Durchführung von 
erneuten Verfahrensschritten. 

G21_Eisenbahn -Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, Nürnberg  
G21.1) Der Eisenbahnbetrieb auf der westlich vom 
Plangebiet vorbeiführenden Bahnlinie darf nicht be-
einträchtigt werden. 

Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes sind 
durch den Bebauungsplan nicht veranlasst. Die ver-
kehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens auf den 
Bahnübergang sind im Rahmen einer Verkehrsunter-
suchung gutachterlich ohne Beanstandungen unter-
sucht worden.  

G23_Deutsche Telekom Technik GmbH, Nürnberg  
G23.1) Verkehrswege im Plangebiet so an die vor-
handenen umfangreichen Telekommunikationslinien 
der Telekom anpassen, dass bestehende Telekom-
munikationslinien nicht verändert oder verlegt werden 
müssen. 

Lagegenaue Ermittlungen des Leitungsbestandes 
erfolgen im Rahmen der Erschließungsplanung. Soll-
ten im Zuge der Ausführungsplanung bestehende 
Leitungstrassen verändert oder verlegt werden müs-
sen, trägt die Kosten der Vorhabensträger als Verur-
sacher. 

G23.2) Im Bebauungsplan festsetzen, in allen Stra-
ßen bzw. Gehwegen geeignete Trassen mit einer 
Leitungszone  in einer Breite von ca. 0,3 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der 
Telekom vorsehen. 

Die Planstraße erhält einen Querschnitt von 8,5 m. Sie 
ist damit ausreichend breit dimensioniert, um alle er-
forderlichen Kabel- und Rohrleitungstrassen der tech-
nischen Infrastruktur aufzunehmen. Eine textliche 
Festsetzung ist vor diesem Hintergrund entbehrlich. 

E15_Staatliches Gesundheitsamt Fürth  
E15.1) Aufgrund der Lage des Plangebietes im Was-
serschutzgebiet ist Wasserwirtschaftsamt anzuhören. 
Gefährdung des Grundwassers muss sicher ausge-
schlossen werden können. 

Wasserwirtschaftsamt wurde am Verfahren beteiligt. 
Durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren kön-
nen die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverord-
nung berücksichtigt werden. 

E15.2), E15.3) Hinweise auf verschiedene Auflagen 
in Abhängigkeit der Schutzzone. 

Hinweise wurden auf die Baugenehmigung verwiesen. 
Sie wurden zur weiteren Veranlassung im Rahmen der 
Erschließungsplanung auch an Fachdienststellen der 
Stadt sowie an den Vorhabensträger weitergeleitet. 

E15.4) Erhebliche Bedenken aufgrund Lärmbelas-
tung. Aktive Schallschutzmaßnahmen ausschöpfen. 

Das schalltechnische Gutachten wurde nach der öf-
fentlichen Auslegung überarbeitet und die Vorkehrun-
gen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Um-
welteinwirkungen ergänzt. Als aktive Schallschutz-
maßnahme sind in Verlängerung der Westfassaden 
der drei westlichsten Gebäude (in WR1 und WR3) 
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Schirmwände neu festgesetzt worden. Die passiven 
Schallschutzmaßnahmen wurden durch eine lärmop-
timierte Grundrissorientierung verbessert. Die Ände-
rungen und Ergänzungen geben Anlass zur Durchfüh-
rung von erneuten Verfahrensschritten. 

J37_Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Nürnberg  
J37.1) Bitte, alle an der Bauausführung Beteiligten 
darauf hinzuweisen, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht unterliegen. 

Hinweis wurde zur Kenntnisnahme bzw. weiteren 
Veranlassung an den Vorhabensträger weitergeleitet. 

M45_Evang. -Luth. Pfarramt Erlöserkirche, Fürth  
M45.1) Fehlende Analyse der Auswirkungen der 
Steigerung des Verkehrsaufkommens in der Ler-
chenstraße. 

Die Anregung wurde an den Gutachter weitergeleitet. 
Seine Stellungnahme vom 01.10.2015 ist Teil des 
Abwägungs- und Beschlussvorschlages und der Ab-
wägungstabelle (Langfassung) als Anlage beigefügt. 
Beeinträchtigungen der Qualität des Verkehrsablaufs 
und der Verkehrssicherheit sind demzufolge aus fach-
licher Sicht nicht zu erwarten. 

N48_Polizeiinspektion Fürth  
N48.1) Vor allen in den Hauptverkehrszeiten muss an 
dem Knoten Parkstraße/ Forsthausstraße, auch auf 
Grund des Bahnüberganges, mit Rückstauungen 
gerechnet werden. 

Die Auswirkungen des Bahnüberganges sind im Ver-
kehrsgutachten auf der Grundlage einer Worst-Case-
Szenario Betrachtung untersucht und beurteilt worden 
(vgl. Gutachten, S. 15f). Im Ergebnis wurde eine gute 
bis sehr gute Verkehrsqualität des Knotenpunktes 
nachgewiesen.  

O53_Pfleger für Geh - und Radwege, Fürth  
O53.2) Beantragung einer Anwendung der "überar-
beiteten Fassung" der Stellplatzsatzung der Stadt 
Fürth betreffend Abstellplätze für Fahrräder. 

Die neu gefasste Stellplatzsatzung ist mit Bekanntma-
chung im Amtsblatt Nr. 18 vom 14.10.2015 in Kraft 
getreten und für den Bebauungsplan maßgebend. 

O54_Stadtjugendring Fürth  
O54.1) Bitte um Berücksichtigung zusätzlicher Frei-
flächen für Kinder und Jugendliche.  

Freiflächen im Plangebiet werden in Form eines dem 
Vorhaben dienenden Kinderspielplatzes geschaffen. 
Hierbei handelt es sich um eine zum Wohnen gehö-
rende private Nebenanlage. Das Erfordernis ergibt 
sich aus Art. 7 BayBO. Darüber hinaus werden öffent-
liche Freiflächen für Kinder und Jugendliche mangels 
Ermächtigungsgrundlage nicht vorgesehen. 

Q62_Stadtheimatpflegerin, Fürth  
Q62.1) Geplante Bebauung fügt sich so nicht in das 
gewachsene Ortsbild von Dambach ein und wird 
daher nicht befürwortet. 

Die Verdichtungszonierung im Plangebiet erfolgt von 
Osten in Richtung Westen und erfolgt damit in Orien-
tierung an den bestehenden Strukturen. Unter der 
Prämisse eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden erfolgt hierbei eine Nachverdichtung, die das 
gewachsene Umfeld jedoch nicht überformt. Änderun-
gen an der städtebaulichen Konzeption sind nicht 
veranlasst. 

Q63_Pflegschaft für öffentliche Anlagen , Fürth  
Q63.1) Erhalt der Baum-Strauch-Hecke am Westrand 
des Plangebietes. Hierzu Erfordernis, Bebauungs-
grenze im Westen und Norden zu vergrößern, weil 
auch Balkone über Baugrenzen hinausragen dürfen. 

Mit dem Ordnungsamt und dem Grünflächenamt ab-
gestimmter absoluter Schutzbereich wird auch durch 
Balkonanlagen nicht unterschritten. Zwei Bestands-
bäume außerhalb des absoluten Schutzbereiches 
liegen noch außerhalb der Baufenster; eine Fällung 
dieser Bäume ist daher nicht zwingend geboten.  

Q63.2) Hinweis auf mögliche Beschädigungen am 
Baumbestand/ Wurzelraum während der Bauphase 
sowie mögliche Eingriffe mit Hinblick auf die geplante 
Wohnnutzung. 

Der Schutz der Bäume einschließlich Wurzelräume ist 
planerisch im Bebauungsplan festgesetzt. Verstöße 
gegen Verbote und Einschränkungen können auf Voll-
zugsebene geahndet werden. 

Q63.3) Straßenbegrünung auch im Bebauungsplan 
festsetzen. 

Im Bebauungsplan getroffene räumliche Festlegungen 
von Baumstandorten können Konflikte bei der Er-
schließungsplanung, hinsichtlich der Führung von 
Kanal- und Leitungsinfrastrukturen, auslösen. Die 
Zielsetzung einer Begrünung des Straßenraumes ist 
jedoch in der Begründung, Kap. 4.2.1 beschrieben und 
auch beispielhaft dargestellt. Eine Gestaltung des 
Straßenraumes bedingt bereits die Festsetzung der 
Planstraße als „Verkehrsberuhigter Bereich“.  

Q63.4) Zu große Planbebauung bedingt unangemes- Mindestvorgaben für eine Durchgrünung im Plangebiet 
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sene Durchgrünung. wurden bereits durch Festsetzung getroffen. Im Übri-
gen s. Abwägungsvorschlag in Zeile Q62.1). 

Q63.5) Festsetzung zur Begrünung der Tiefgarage. 
 

Dort, wo keine Überdeckung der Tiefgarage durch die 
geplanten Gebäude gegeben ist, entstehen überwie-
gend Gartenflächen. Hier gilt die Pflanzfestsetzung P1, 
die ein Mindestmaß an Gehölzpflanzungen vor-
schreibt. 

Q63.6) Frage nach Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, gelten im vorliegenden 
Fall als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

Q64_Gebäudewirtschaft (GWF), Abteilung Bauaufsicht, Fürth  
Q64.1) Hinweis auf sich in Abhängigkeit der Grund-
stücksteilung ergebende Abstandsflächen. 

Die Planung ist so konzipiert, dass die Abstandsflä-
chen grundsätzlich eingehalten werden. Ggf. auftre-
tende Konflikte zum Abstandflächenrecht können im 
Rahmen der Ausführungsplanung/ Baugenehmigung 
gelöst werden. 

Q64.2) Zugängigkeit / Anleiterung 2. Rettungsweg 
bei WR 2 und 3 sind die 50m Abstand ggf. überschrit-
ten (je nach Grundrissaufteilung). 

Der Hinweis wurde auf die Baugenehmigung sowie zur 
Kenntnisnahme bzw. weiteren Veranlassung auch an 
den Vorhabensträger weitergeleitet. 

Q65_Gewässerschutzbeauftragter der Stadt Fürth (StEF), Für th 
Q65.2), Q65.3) Durchführung einer Kampfmittelun-
tersuchung. 
Die Kanäle in der Parkstraße sind zum Teil hydrau-
lisch überlastet, so dass dort keine Anschlussmög-
lichkeit besteht. Sollten nur Teilbereiche des Bebau-
ungsplangebietes baulich realisiert werden, so ist 
dennoch die gesamte kanaltechnische Erschließung 
des Bebauungsplangebietes erforderlich. 

Die Hinweise wurden auf die Baugenehmigung bzw. 
Erschließungsplanung verwiesen sowie zur Kenntnis-
nahme und weiteren Veranlassung auch an den Vor-
habensträger weitergeleitet. 

Q66_Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz, F ürth  
Immissionsschutz   
Q66.1) Eine Überarbeitung des Planentwurfes ist 
erforderlich, weil ein alleiniger passiver Lärmschutz 
durch den Einbau von Schallschutzfenstern aufgrund 
der nachgewiesenen Lärmbelastung nicht ausrei-
chend erscheint.  

Das schalltechnische Gutachten wurde nach der öf-
fentlichen Auslegung überarbeitet und die Vorkehrun-
gen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Um-
welteinwirkungen im Einvernehmen mit dem Ord-
nungsamt ergänzt. Die Änderungen und Ergänzungen 
geben Anlass zur Durchführung von erneuten Verfah-
rensschritten gem. § 4a Abs. 3 BauGB. 

Bodenschutz und Altlasten   
Q66.2) Hinweise auf Bodenschutzmaßnahmen bei 
Bodenbewegungen. Eingedenk der im Fürther Stadt-
gebiet häufig festgestellten -entsorgungsrelevanten- 
Schadstoffgehalte (Kupfer und v.a. Quecksilber) in 
Böden werden vorsorglich orientierende Bodenunter-
suchungen empfohlen. 

Fragen der abfall- und bodenschutzrechtlich konfor-
men Entsorgung von Bodenmaterial können im Bau-
genehmigungsverfahren abgearbeitet werden. 

Wasserrecht ( wassergefährd. Stoffe )  
Q66.4) Hinweis auf Beachtung von Richtlinien und 
Merkblätter im Zusammenhang mit der Planung von 
Straßen und Stellplätzen in Wasserschutzgebieten. 
 
Hinweis auf Unzulässigkeit der Festsetzung zur Ver-
siegelungsbeschränkung. 

In der Begründung wurden die Informationen redaktio-
nell in Kap. 9.4 ergänzt.  
Die Hinweise wurden auf die Erschließungsplanung 
bzw. Baugenehmigung verwiesen sowie zur Kenntnis-
nahme bzw. weiteren Veranlassung an das Tiefbau-
amt und an den Vorhabensträger weitergeleitet. 
Versiegelungsbeschränkung: Vgl. Abwägungsvor-
schlag in Zeile C6.3). 

Naturschutz   
Q66.5) Zum Schutz und zum Erhalt der im Nordwes-
ten vorhandenen Bäume ist der Abstand zwischen 
Bebauung und zu erhaltenden Bäumen dort zu ver-
größern 

Vgl. Abwägungsvorschlag in Zeile Q63.1). 
Das Ziel, die Erhaltung der Baum-Strauch-Hecke, ist 
nicht gefährdet. 

Q66.6) Untersagung von Balkonen, Loggien oder 
zurückgesetzten Dachgeschossen auf den dem 
Baumbestand zugewandten Gebäudeseiten, um 
Konflikte z.B. durch Blatt- oder Fruchtfall oder über-
hängende Äste zu vermeiden. 

Konsequent Vorbeugung hieße, auch das Außenwoh-
nen auf Terrassenbereichen und im Hausgarten aus-
zuschließen. Dies kann jedoch nicht ernsthaft das Ziel 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sein. 
Die Vorteile eines Erhalts der Baumreihe (Sichtschutz, 
Staubfilterung, psychologische Lärmbarriere) überwie-
gen gegenüber den skizzierten Nachteilen. Dies wer-
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den sicher auch die Bewohner der in Rede stehenden 
Wohnungen mit Balkonen/Loggien zu schätzen wis-
sen. 

Q66.7) Begrünung der Planstraße. Einsatz von Bäu-
men 1. Ordnung. 

Vgl. Abwägungsvorschlag in Zeile Q63.3). 
Im Bereich der geplanten Straßenverkehrsflächen sind 
Bäume 1. Ordnung aufgrund ihrer Größe mit Hinblick 
auf die Versiegelung, die realistische Größe der Baum-
scheibe, die Verschattungswirkung, das Lichtraumpro-
fil und nicht zuletzt die Abstandsflächenvorschriften 
kritisch zu sehen. 

Q66.8) Erhöhung der festgesetzten Stammumfänge 
bei Pflanzungen im Hausgartenbereich. 

Die Festsetzungen sehen Mindestvorgaben vor, die 
selbstverständlich auch höherwertiger ausfallen kön-
nen. Sie bleiben unverändert. Unter der Vorausset-
zung des richtigen Standortes und guter Pflanzenquali-
tät ist ein „an- und aufgehen“ der Bäume gegeben.  

Q66.9) Zisternen nicht an der Grenze zum erhalten-
den Gehölzbestand errichten. 

In der Begründung wurde in Kap. 9.3 redaktionell er-
gänzt, dass zum Schutz des Wurzelraumes der Baum-
reihe, Zisternen nicht an der Grenze zum erhaltenden 
Gehölzbestand errichtet werden sollen. 

R67_Bay. Blinden - und Sehbehindertenbund e.V., Bezirksgruppe Mittelfra nken  
R67.1 - R67.6) Verweis auf verschiedene Normen, 
rechtliche Bestimmungen, Regelwerke und Stan-
dards der Technik, die bei Planung und Ausführung 
beachtet werden müssen. 

Die Hinweise wurden an den Vorhabensträger und an 
das Tiefbauamt zur Prüfung und ggf. Berücksichtigung 
bei der Ausführungsplanung für Gebäude und Straßen 
weitergegeben. Erschließungsdetails werden im Rah-
men der Erschließungsplanung auf Fachplanungsebe-
ne festgelegt.  

R69_Behindertenrat der Stadt Fürth  
R69.1) Besonders legen wir Wert auf einen abge-
stimmten, behindertengerechten und nach allen Vor-
schriften/Vorgaben ausgearbeiteten, und noch kom-
menden, Erschließungsplan, sowie Grünflächenpla-
nes. 

Die Hinweise betreffen die Erschließungs- und Ge-
nehmigungsplanung. Sie wurden an den Vorhabens-
träger und an das Tiefbauamt zur Prüfung und gege-
benenfalls Berücksichtigung bei der Ausführungspla-
nung für Gebäude und Straßen bzw. bei der Erstellung 
von Bauvorlagen (Freiflächengestaltungsplan) weiter-
gegeben. 

R70_Seniorenrat der Stadt Fürth  
R70.1) Entgegen der Verlautbarung des Baureferen-
ten im Bau- und Werkausschuss am 19.02.2014 
wurde im Plangebiet nicht sozialer Wohnraum „in 
geeigneter Weise“ berücksichtigt. 

Im Plangebiet werden keine Wohnungen für sozial 
benachteiligte Personen angeboten. Allerdings wird 
durch die Schaffung von heterogenen Wohnungs- und 
Wohnraumangeboten, unter Berücksichtigung heutiger 
Anforderungen an Wohnbedarfe und -bedürfnisse für 
verschiedene Bevölkerungsgruppen, eine Durchmi-
schung angestrebt. Im Stadtgebiet stehen hierfür ge-
eignetere Flächen zur Verfügung, die ihm Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung kurz- bis mittelfristig 
entwickelt werden (z.B. bei der Folgenutzung des 
NORMA Altstandortes). Denn die Schaffung von sozia-
lem Wohnraum „in geeigneter Weise“ impliziert auch, 
dass anhand z.B. der Größe des Plangebietes und 
unter Betrachtung des städtebaulichen und auch wirt-
schaftlichen Kontextes (Angemessenheit, Verhältnis-
mäßigkeit) geprüft wird, ob sich entsprechende Ziel-
setzungen harmonisch einfügen und integrieren las-
sen. Für das Plangebiet „Johannes-Götz-Weg“ ist dies 
zu verneinen. 

S73_Bund Naturschutz in Bayern e. V., Kreisgruppe Fürt h 
S73.1) Zu nahes Heranrücken der Gebäude an die 
Baumreihe stellt deren Erhaltung massiv in Frage. 
Forderung, die angrenzenden Gebäude um mindes-
tens 5 Meter vom Baumbestand abzurücken. 

Der Mindestschutzabstand der Bebauung zu den 
Bäumen entspricht dem Abstimmungsergebnis mit 
OA/U und GrfA. Der Schutz und langfristige Erhalt der 
Baumreihe ist über Festsetzungen im Bebauungsplan 
ausreichend sichergestellt. 

S73.2) Wenn keine Abrückung erfolgt, ist beschleu-
nigtes Verfahren aufgrund zu erwartender wesentli-
cher Umweltauswirkungen nicht möglich. 

Die Bewertung von Natur und Landschaft hat ergeben, 
dass keine Anhaltspunkte für erhebliche Umweltaus-
wirkungen bestehen. Eine Vorprüfung des Einzelfalls 
im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist aufgrund 
der geringen zulässigen Grundfläche (Typ-1) entbehr-
lich. Dem Vermeidungs- und Minimierungsgrundsatz 
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wurde ausreichend Rechnung getragen. 
S73.3) Geplante Bebauung wirkt wie ein Fremdkör-
per und fügt sich nicht in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein.  

Vgl. Abwägungsvorschlag in Zeile Q62.1). 

S73.4) Begrünung des Straßenraums 
 

Vgl. Abwägungsvorschlag in Zeile Q63.3). 
Der Anregung wird auf Ebene der Erschließungs- und 
Ausführungsplanung gefolgt. 

S73.5) Als Maßnahmen für den Klimaschutz sind im 
Bebauungsplan regenerative und ressourcenscho-
nende Heizungssysteme vorzusehen. 

Über die EnEV 2014 hinausgehende Anforderungen 
führen in der Regel zu erheblichen finanziellen Mehr-
aufwendungen. Unter Berücksichtigung von Verhält-
nismäßigkeitserwägungen und der Diskussion um die 
Errichtung von bezahlbarem Wohnraum werden keine 
entsprechenden Systeme festgesetzt. Der Vorhabens-
träger hat jedoch mitgesteilt, dass das aktuelle Bebau-
ungskonzept für das gesamte Areal eine Heizanlage 
vorsieht, die sämtliche Gebäude mit Wärmeenergie 
versorgen soll. 

S73.6) Zum Schutz von Insekten ist als Außenbe-
leuchtung LED-Beleuchtung festzusetzen. 

In Straßenbeleuchtungsanlagen der Infra sind LED-
Leuchtmittel bereits Standard. Unter Berücksichtigung 
von Verhältnismäßigkeitserwägungen wird der Einsatz 
von LED-Technik auf Privatgrundstücken nicht ver-
bindlich festgesetzt. 

Sonstige Anregungen ohne Adressat  

Änderung Kurvenradius der Planstraße im An-
schlusspunkt an die Forsthausstraße. 

Die Aufweitung des Kurvenradius verbessert die Ein-
sehbarkeit in den Straßenraum der bevorrechtigten 
Forsthausstraße. Vorbild für die Aufweitung ist der 
nördlich benachbarte Stich der Forsthausstraße. Durch 
die Aufweitung werden die unmittelbar angrenzenden 
Baugrundstücke minimal verkleinert. Die Grundzüge 
der Planung werden dadurch nicht berührt. Es handelt 
sich um eine redaktionelle Änderung. 

 


